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Neben der Eidgenossenschaft können auch Kantone und Gemeinde Pflichten festsetzen: man-
cherorts existiert der Amtszwang, d.h. die Verpflichtung, öffentliche Funktionen zu übernehmen, 
z.B. als Vormund oder als Mitglied eines Stimmausschusses. Immer mehr Bürger interessieren 
sich nicht mehr für die Politik. Nehmen wir an, es wird gewählt und keiner geht mehr hin. 

1. Gibt es den Amtszwang noch im Kanton Basel-Stadt? Wenn nein, wann und warum wur-
de dieser abgeschafft? 

2. Angenommen, für die nächste Grossrats-Wahl 2016 melden sich nur 79 Kandidaten. Aber 
es sind ja 100 Sitze zu vergeben. Kann dann der Kanton Schweizer dazu zwingen, für 
den Grossen Rat zu kandidieren? 

3. Wenn sich nur 79 Bürger für 100 Grossratssitze bewerben, ist dann die Grossrats-Wahl 
dennoch normal durch zu führen? Was würde mit den restlichen 21 leeren Sitzen passie-
ren? Würden diese zwangs-vergeben? 
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